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TOP VIII  Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer  

  Betrifft:  Freie Entscheidung der Medizinstudierenden über den Ort des Praktischen 

Jahres  

Entschließungsantrag  

  
Von:  Herrn Dr. Hans-Joachim Lutz als Delegierter der Bayerischen 

Landesärztekammer 

Herrn Dr. Klaus Baier als Delegierter der Landesärztekammer Baden-

Württemberg 

Herrn Dr. Ullrich Fleck als Delegierter der Landesärztekammer Brandenburg 

Frau Dr. Christiane Friedländer als Delegierte der Ärztekammer Nordrhein 

Frau Angelika Haus als Delegierte der Ärztekammer Nordrhein 

Herrn Dr. Jörg Hermann als Delegierter der Ärztekammer Bremen 

Frau Elke Köhler als Delegierte der Landesärztekammer Brandenburg 

Herrn Dr. Thomas Lipp als Delegierter der Sächsischen Landesärztekammer 

Herrn Dr. (I) Klaus Reinhardt als Delegierter der Ärztekammer Westfalen-Lippe 

Herrn Matthias Seusing als Delegierter der Ärztekammer Schleswig-Holstein 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG FASSEN:  
   

Der Deutsche Ärztetag fordert, die Studienordnungen der Medizinischen Fakultäten 

gegebenenfalls dahingehend zu ergänzen, dass die Medizinstudierenden bei der Wahl 

der Lehrkrankenhäuser für ihre PJ-Tertiale freie Entscheidung haben. 
   

 

 

Begründung:  

Im Sinne der Gleichbehandlung der Medizinstudierenden und des Wettbewerbs unter den 

Lehrkrankenhäusern ist eine Ergänzung des § 3 ÄAppO dahingehend erforderlich, dass 

die Studierenden Entscheidungshoheit darüber haben, in welchem Klinikum diese ihr PJ 

absolvieren möchten. Die Vergabepraktiken einiger Universitätskliniken, nach welchen 

allein diese über die PJ-Verteilung (meist im Sinne ihrer eigenen Häuser) entscheiden, ist 

abzulehnen. Eine freie Wahlmöglichkeit der angehenden Ärzte unter allen 

Lehrkrankenhäusern der Bundesrepublik Deutschland würde den Kliniken zudem neue 

Möglichkeiten bieten, auch die Qualität und Struktur ihrer Einrichtung unter Beweis zu 

stellen. Dieser Faktor ist vor dem Hintergrund des Nachwuchsmangels nicht zu 

unterschätzen. 

   

 


